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Abendmahl mit Kindern 
 

In der letzten Sitzung des Gemein-

dekirchenrates haben wir uns noch 

einmal mit der Frage des Abend-

mahls mit Kindern befasst. Dabei 

sind wir vorerst abschließend zu 

folgendem Ergebnis gekommen. 
 

 

Grundsätzlich gilt in unserer 

Evangelischen Kirche: zum Abend-

mahl ist eingeladen und zugelassen, 

wer getauft und Mitglied unserer 

Kirche ist. 

Daher werden wir ab Ostersonntag 

(31.03.2024 – 9:00 Uhr Gossa / 

10:30 Uhr Krina) auch Kindern, die 

getauft sind und von ihren Eltern in 

den Abendmahlskreis mitgebracht 

werden, die Hostie reichen. 

Mit der Konfirmation wird ihnen 

dann auch der Kelch mit Wein 

gereicht, in den sie die Hostie 

eintauchen / aus dem sie trinken 

können. 

 

 

Beerdigungen 
 

In unsere Fürbitte schließen wir ein: 
 

Regina Hannemann, geb. Müller – Schlaitz – ( 82 Jahre ) 

Eleonore Herrmann, geb. Meyer – Krina – ( 74 Jahre ) 

Anna Ruprecht, geb. Hildebrandt – Bitterfeld / Plodda – ( 89 Jahre ) 

Erika Kunath, geb. Hasper – Muldenstein / Burgkemnitz – ( 81 Jahre ) 

Waltraud Burkhardt, geb. Reichert – Gröbern – ( 91 Jahre ) 
 
 
 

„Wir haben einen Gott, der da hilft, 
und einen Herrn, der vom Tod errettet.” 
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